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möglich, zur beſtimmten Zeit perſolviert werden. Kommt Sempronius
durch wir  1  L Perſolvierun dieſer erpfli  ung nach, ſo iſt der
justitia commutativa genügegeleiſtet. les hat aber Sempronius
gethan: EL hat appliciert einer Zeit, ihm die Application
als olche freiſtand, und ſomit die Früchte des eiligen Meſs⸗
opfers dem Stifter ganz und ungeſchmälert zugewendet werden
onnten Die Application als war alſo giltig, enn auch
unerlaubt, und omit iſt Sempronius lustitia commutativa zur
Herausgabe der Stipendien nicht verpflichtet.

Es önnte höchſtens noch die rage entſtehen, ob ‘S nicht etwa
eine Oſitive 1  1  6 Verordnung gäbe, we die Herausgabe eines
ſolchen Stipendiums verlangt, und zwar auch In dem Falle, die
A  ication für den Stifter hona fde geſchah une olche ausdrück⸗
liche Verordnung exiſtiert aber nicht Der iſchof von Cambrai,
welcher der Congregation um V  ahre 1858 die beiden oben berührten
1⁴ vorgelegt atte, ſtellte dieſelbe Congregation damals die
itte, daſs den Prieſtern ſeiner löceſe die Annahme eines Stipen⸗
tlum für die zweite Meſſe geſtattet werden mo  , wie ſie eS bi
dato bona fide gehalten. Dann ahr der Biſchof fort •7  0  V
jedoch die Congregation In Zukunft dieſen Gebrauch nicht mehr
Ulden wollen, dann mo ich ſie unterthänigſt bitten, „Ub bIO
praeterito saltem, ttenta bona fide, (Condonationem benigne in-
dulgere gnetur.“ Mit Rückſicht auf dieſe des Biſchofs
emerkt der onſultor der Congregation In ſeinem otum, eS ſei
Gebrauch der Congregation In olchen Fällen, In Anbetracht der
bona fides. eine Condonation eintreten 3u aſſen und E als
echstes dubium auf 57  ANn t uomodo Coneedenda Sit AabS0—
1 quoa praeteritum?“ Antwort „Céelebrata uniea Missa ab
unoquoque.

ber dieſe 0 Condonation ſeitens der Congregation ſetzt
durchaus noch nicht eine poſitive kirchliche Verordnung voraus, die
die Herausgabe ſolcher Stipendien verlangt.

ſo mag Sempronius 3  ber die Vergangenheit ſich beruhigen,
aber Hi Zukunft ſich das ſtrenge 1  1  e Verbot halten.

Kemperhof bei Koblenz. Dir Wilh Ney E Religionslehrer.
VII (Applicatio Missarum 5„&d intentionem

dantis.“) Es werden ſehr häufig mehrere oder auch viele Meſs
ſtipendien ohne nähere Angabe der einzelnen Intentionen, bloß all⸗
gemein 5 Ad intentionem dantis“ übermittelt und übernommen. Da
nun einerſeits dieſe Intentionen untereinander verſchieden ſein können
On verſchiedenen dantes und auch von demſelben dans); und
eS andrerſeits möglich iſt, daſs entweder kein geordnetes Ver⸗
zeichnis der einzelnen Intentionen da ſt, oder etwa zwei verſchieden
geordnete Verzeichniſſe, oder daſs dieſe Intentionen von dem Ueber⸗
mittelnden nicht einem, ſondern mehreren Verzeichniſſen entnommen.
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oder aus einem ereits cumulativen Auftrage ausgeſchieden ſind ſo
iſt eS wohl für den übernehmenden rieſter auf alle Fälle das
einzig Sichere, jede Meſſe auf die Intentionen aller erhaltenen
Meſſen applicieren. Wenn aber chon der Uebermittelnde
ſieben Meſſen aus einem cumulativen Auftrag von zwanzig Meſſen
ad intentionem dantis überſchickt, ſo muſs auch chon die
Meinung aben, daſs (als der unmittelbare ans dieſe ſieben
Meſſen auf die Intentionen aller wanzig Meſſen überſchicke; und
* muſs natürli auch bei den übrigen dreizehn Meſſen ieſelbe
Meinung leiben. Freilich, wenn nicht nUur der Er dans, ondern
auch alle etwa noch folgenden Uebermittelnden eine beſtimmte
Ordnung der überſendeten Intentionen In threr Meinung aben,ſo iſt die hier angegebene Vorſicht überflüſſig, und man braucht
nur jede Meſſe nach dieſer Ordnung zu applicieren; die angegebeneVorſicht gilt nuLr für den möglichen Fall, die Meinung einer
genau beſtimmten Ordnung nicht Urchwegs eingehalten wird, und
jedenfalls ſchein die hier angegebene Applicationsweiſe aAam ſicherſtenſein Sie iſt zugleich günſtigſten für die UrſprünglichenGeber Denn da nach der sententia COommunissima die 1 des
Tuetus Sspecialis unabhängig iſt von der Menge der Intentionen,
ſo ird ana chon durch die er der enLet welcher onſt, enn bei jeder Meſſe nur eine Intention ge⸗macht würde, erſt nach Perſolvierung aller ühernommenen Meſſeneintreten würde; olglich iſt ein doppelter orthei da: der eniſt eher erreicht, ud ird durch jede folgende Meſſe mul⸗
tipliciert! Sollte aber dieſe sententia COmmunissima nicht richtigſein, ſo iſt wenigſtens nichts verloren: nach Perſolvierung aller
Meſſen ſind alle Intentionen vollſtändig befriedigt. Om! iſt eſeApplicationsart bei den Meſſen „ad intentionem dantis“ ſehr rath⸗ſam auch dann, wenn * gewi wäre, daſs ſie nicht nothwendig iſtLemberg. Domcapitular Vo

ſef Kobylansky.

VIII (Eine Goldgrube der Schrifterklärung.) Einer
der hervorragendſten Kirchenfürſten unſeres Jahrhunderts iſt jeden⸗falls der von unſerem heiligen ater Leo III mit dem römiſchenPurpur geſchmückte ochſelige Biſchof Pie von bitiers. Der ſiebenteand der Collectio Lacensis. welcher die Acten des vaticaniſchenOnct enthält, wird den Namen dieſes ausgezeichneten Biſchofs undCardinals der Nachwelt überliefern; denn EL war Es, der berufenwurde mit dem unvergeſslichen Biſchof Gaſſer von Brixen vor den
verſammelten Vätern ber die wichtigſten Vorlagen zu referieren,was mit ſeltener theologiſcher Schärfe und Klarheit that Msgr Piewar aber auch ein glänzender Kanzelredner. Bei den größten undfeierlichſten Gelegenheiten ertönte ſein apoſtoliſches Wort, von nahund fer ſtrömte das atholiſche olk zuſammen, um En „neuenHilarius 3u hören Die ſchönſten und bedeutendſten ſeiner Predigten


